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 Sehr geehrte Frau Lehmann, 

 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan 
ersichtlich sind. Die Deckung unserer TK-Linien beträgt in der Regel 0,3m – 0,6m im Gehwegbereich und 
0,6m – 1,2m im Fahrbahnbereich. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische 
Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 
angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der 
Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.   
 
Sollten Sie erkennen, dass unsere Telekommunikationslinien verlegt werden müssen, setzen Sie sich bitte 
mindestens 3 Monate vor Baubeginn mit uns in Verbindung, damit alle erforderlichen Maßnahmen 
rechtzeitig eingeleitet werden können. In diesem Zusammenhang benötigen wir von Ihnen detaillierte 
Konfliktpläne. Wir informieren Sie bereits hiermit über unseren Kostenerstattungsanspruch für Ersatz 
oder Verlegung unserer Telekommunikationslinien entsprechend TKG § 133 bzw. nach dem 
Verursacherprinzip.   

 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind im oben genannten Bereich nach jetzigem Erkenntnis- und 
Planungsstand keine Notwendigkeiten betreffs Auswechslung oder Neuverlegungen von TK-Linien zu 
erkennen. 
 
 
Die Stellungnahme hat eine Gültigkeit von einem Jahr. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung Ost 
PTI 13 
Kärrnerstr. 66, 04288 Leipzig 
E-Mail: FMB-Stellungnahmen-PTI13-Leipzig@telekom.de  
 

i. A.        i.A. 

gez. Jan Mehnert      gez. Simone Seifert  


